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In den letzten Monaten ist in und 
um unsere Polizei wieder viel pas-
siert. 

Stellenabbaustopp bei der Polizei

In mehreren Interviews z. B. mit 
der Chemnitzer „Freien Presse“ und 
im Sachsenspiegel des MDR-Fernse-
hens verkündet der Innenminister im 
Oktober 2015 den Stopp des Stel-
lenabbaus. Dieser soll sofort ausge-
setzt werden.

Dieser Schritt war und ist nicht 
zuletzt wegen der zusätzlichen Be-
lastung der Polizei durch das anhal-
tende Demonstrationsgeschehen, 
Einsatzbelastungen bei der Absi-
cherung von Fußballspielen und bei 
der Sicherung von Flüchtlingsunter-
künften begründet und war längst 
überfällig.

Persönlich unterstreiche ich auch 
die in diesem Zusammenhang von 
Herrn Staatsminister Ulbig im Inter-
view getroffene Feststellung, bei 
veränderten Bedingungen müsse ein 
Politiker in der Lage sein, früher ge-
troffene „Entscheidungen zu über-
denken“. Ich hätte diese Einsicht 
aber schon viel früher erwartet. Ins-
besondere die Festlegungen im Jahr 
2013 zu Schonbereichen für den 
Stellenabbau in der Polizei führten in 
eine Sackgasse. Der personelle Kahl-
schlag in anderen Bereichen der Po-
lizei wurde im Wissen um die damit 
einhergehenden Wirkungen sowie 
den eindeutigen Hinweisen, Vor-
schlägen und Forderungen der Ge-
werkschaft der Polizei Sachsen zuge-
lassen. 

Ist der Stellenabbaustopp nun 
schon beschlossen?

Der Stellenabbau geht aktuell 
noch immer weiter, da es bisher 
kein gesetzliches Stoppzeichen 
gibt. Fortsetzung auf Seite 2

Stellenabbaustopp, Fachkommission, 
Weihnachtsgeld ... – Was ist Polizeiarbeit 

wert und wie soll es weitergehen?
Der Doppelhaushalt 2015/2016 ist 

bisher nicht korrigiert. Im Ergebnis 
muss man also feststellen, dass der 
politisch erklärte Stellenabbaustopp 
bisher nur ein Lippenbekenntnis 
der Staatsregierung und des Parla-
ments ist. Die Anträge sind durch 
das Innenministerium gestellt und 
liegen seit Wochen und Monaten 
scheinbar im Finanzministerium auf 
Eis. 

Der Ball liegt somit nicht mehr 
beim Innenminister, sondern ganz 
klar beim Finanzminister, der 
Staatsregierung sowie den Regie-
rungsfraktionen und damit dem 
Sächsischen Landtag.

Als Gewerkschaft der Polizei 
Sachsens haben wir im Rahmen der 
Diskussionen zur Arbeitsbelastung 
der Polizei und der Sicherheitslage 
im Freistaat Sachsen sofortige Maß-
nahmen eingefordert.

 Dazu zählen der Stellenabbau-
stopp und damit die Aufhebung der 
Streichung von 270 Stellen (im Jahr 
2015 war ein Abbau von 122, dieses 
Jahr von 148 Stellen im Haushalt 
vorgesehen). Diese werden drin-
gend benötigt und wären in vielen 
Organisationsbereichen zur Erledi-
gung der Polizeiarbeit enorm hilf-
reich. 

Ergebnis der Fachkommission zur 
Personalstärke liegt vor

Ein Ergebnis der Arbeit der Fach-
kommission ist der Vorschlag zur 
künftigen Personalstärke der sächsi-
schen Polizei.

Die Fachkommission empfiehlt 
unter Berücksichtigung der aktuel-
len Belastung sowie der prognos-
tizierten Belastungsentwicklung 
eine Stellenausstattung der sächsi-
schen Polizei in Höhe von 14.040. 
Zudem ist aus ihrer Sicht der jährli-
che Einstellungskorridor auf min-
destens 550 zu erhöhen. 

thorsten Scheller 

Unter Beachtung der vorhandenen 
Haushaltsstellen vom 1. Januar 2015 
in Höhe von 13.042 Stellen ein Ergeb-
nis, das die seit Jahren bestehende 
Auffassung der Gewerkschaft der Po-
lizei Sachsens – wir haben zu wenig 
Personal – bestätigt.

Dieser festgestellte Personalzu-
wachs ist schnellstmöglich, aus mei-
ner Sicht durch eine spürbare Erhö-
hung des jährlichen Einstellungs- 
korridors auf bis zu 800 Auszubilden-
de pro Jahr von 2017 bis zum Jahr 
2020 zu gewährleisten.

Zweifelhaft bleibt, u. a. der Ver-
gleich mit den fünf finanzschwachen 
Ländern-West. Interessant wäre hier 
auch, welche aktuellen Entscheidun-
gen zu Personalfragen in diesen Län-
dern erfolgt sind bzw. erfolgen. Ich 
hätte mir den Vergleich mit den si-
chersten Ländern gewünscht. 

Ein Vertreter des Polizeihauptper-
sonalrates hat in der Fachkommission 
mitgearbeitet und dem Bericht nicht 
zugestimmt. Seine Stellungnahme ist 
in der Anlage 2 zum Abschlussbericht 
der Fachkommission nachlesbar.

Die Gewerkschaft der Polizei hat 
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Landesjournal Sachsen, Ausgabe 
März 2016, war der 29. Januar 
2016, für die Ausgabe April 2016 
ist es der 4. März 2016 und für die 
Ausgabe Mai 2016 ist es der 2. Ap-
ril 2016. 

Hinweise:
Das Landesjournal versteht sich 

nicht nur als Informationsquelle, 
sondern auch als Kommunikations-
forum für die sächsischen Kollegin-
nen und Kollegen. Zuschriften sind 
daher ausdrücklich erwünscht.

Die Redaktion behält sich jedoch 
vor, Leserbriefe gekürzt zu veröf-
fentlichen. Für unverlangt einge-
sandte Manuskripte oder Fotos 
übernehmen wir keine Gewähr für 
Veröffentlichung oder Rücksen-
dung. Namentlich gekennzeichnete 
Artikel stellen nicht in jedem Fall 
die Meinung der Redaktion dar.

Die Redaktion
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sich zur Arbeit und zum Ergebnis 
der Fachkommission kritisch geäu-
ßert. Wir haben mit eigenen Berech-
nungen aufgezeigt, dass wir nicht 
1000 Stellen mehr, sondern mindes-
tens 3000 Stellen (Auszug, siehe 
Kästchen) mehr benötigen. Wir ha-
ben auch einen anderen Berech-
nungsweg gewählt und dafür in vie-
len Gesprächen und auf allen 
Ebenen intern sowie öffentlich dafür 
geworben.

Nach der Veröffentlichung des 
Abschlussberichtes, gilt es die Her-
angehensweise und das Ergebnis 
weiter zu analysieren und die ggf. 
vorgeschlagenen Umsetzungsmaß-
nahmen zu bewerten. 

Insofern war die Einladung zu ei-
ner Gesprächsrunde des Landespoli-
zeipräsidenten Herrn Georgie an alle 
Personalratsvorsitzenden der Polizei-
dienststellen und die Vorsitzenden 
der Gewerkschaften mehr als nur 
eine Geste, die ich persönlich seit 25 
Jahren vermisst habe. Die Veranstal-
tung kann ein Impuls für eine neue 
Informations- und Streitkultur gewe-
sen sein. Sie sollte für die Suche und 
das Finden von Lösungen sowie de-
ren Umsetzung keine Eintagsfliege 
gewesen sein. Im Interesse unserer 
Beschäftigten sowie der Erfüllung 
unserer Aufgaben und damit im Inte-
resse der Bürger unseres Landes 
muss die Zusammenarbeit noch bes-
ser werden. Der Informations- und 
Meinungsaustausch muss auf allen 
Ebenen auf Augenhöhe sowie klar 
und deutlich erfolgen. Allein der 
manchmal tägliche Streit darum kos-
tet uns unnötig Energie und Kraft, 
obwohl es gesetzlich längst geklärt 
ist. Es muss die Erkenntnis greifen, 
dass es um die bestmögliche Lösung 
gehen muss. Das fängt mit rechtzeiti-
ger und umfassender Information der 
Partner an. Geheimniskrämerei hilft 
niemandem. „Nein“ sagen zu sei-
nem Gesprächspartner oder zu in-
haltlichen Vorstellungen darf nicht 
dazu führen, ständig das Freund-
Feindbild zu bedienen. 

Weihnachtsgeld

Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat bekanntlich am 17. 
November 2015 beschlossen, dass 
die Grundgehaltssätze der Besol-
dungsgruppe A 10 in Sachsen im 
Jahr 2011 verfassungswidrig sind. 

Fortsetzung von Seite 1 Wesentliche Ursache dieser Untera-
limentation war nach Meinung der 
Richter die Streichung der Sonder-
zahlung (Weihnachtsgeld) im Jahr 
2011, die reinweg fiskalisch moti-
viert und somit nicht gerechtfertigt 
war. Seitdem gibt es seitens der GdP 
Sachsen und auch der Staatsregie-
rung rege Aktivitäten, die Forde-
rung des Bundesverfassungsgerich-
tes, eine verfassungskonforme 
Regelung mit Wirkung vom 1. Juli 
2016 an zu treffen, so schnell wie 
möglich umzusetzen. Die Gründe 
des Beschlusses machen deutlich, 
dass die Maßstäbe, die das Gericht 
bei der Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit der Besoldung für 
die Besoldungsgruppe A10 in Jahr 
2011 angelegt hat, auch auf die an-
deren Besoldungsgruppen und alle 
Besoldungsordnungen in Sachsen 
anzuwenden sind. 

Das Sächsische Staatsministerium 
der Finanzen hat mit dem DGB, ein-
schließlich der Gewerkschaft der 
Polizei und dem SBB seit Januar 
2016 konstruktive Gespräche mit 
folgenden Zielen aufgenommen: 
–  Schaffung einer verfassungskon-

formen, fairen und akzeptablen 
Regelung für alle Besoldungs-
gruppen und Besoldungsordnun-
gen, 

–  Beseitigung der Unteralimentation 
für die Vergangenheit und Sicher-
stellung einer amtsangemessenen 
Alimentation für die Zukunft. 
Darüber hinaus stellte der Finanz-

minister fest, dass die Unteralimen-
tation aller Beamten, Richter und 
Versorgungsempfänger unabhängig 
von eingelegten Widersprüchen und 
erhobenen Klagen beseitigt werden 
soll. 

Die Gespräche sollen im ersten 
Quartal 2016 abgeschlossen wer-
den. 

Was ist Polizeiarbeit wert und wie 
sollte es weitergehen?

Die Frage nach dem Wert der Po-
lizeiarbeit ist doppelzüngig zu be-
antworten. Einerseits die Frage: 
Was sind uns Ordnung und Sicher-
heit wert? Die Staatsregierung hatte 
einmal den Anspruch, dass der Frei-
staat Sachsen eines der sichersten 
Länder der Bundesrepublik sein 
sollte. Viele, ich persönlich auch, 
würden gern im sichersten Land le-
ben wollen. Beides sind Ansprüche, 
die nicht im Selbstlauf zu erreichen 
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sind. Ausreichend und gut qualifi-
ziertes Personal ist dazu notwendig. 

Der operative Dienst, Stabsarbeit 
und Serviceeinrichtungen funktio-
nieren oft nur noch wegen des au-
ßerordentlichen Einsatzes der Poli-
zeibeschäftigten. Deshalb sind 
vordergründig und schnellstmöglich 
Entscheidungen zum Stellenabbau-
stopp (270 Stellen aus den Jahren 
2015 und 2016 sind wieder vollstän-
dig zur Verfügung zu stellen) und 
zu einem bereits in 2016 zu erhöhen-
den Einstellungskorridor auf min-
destens 600 Auszubildende zu tref-
fen. Der Haushalt für das Jahr 2016 
ist durch den Sächsischen Landtag 
zu ändern Das Aussitzen von längst 
überfälligen Entscheidungen darf es 
nicht mehr geben. Daneben sind die 
Rahmenbedingungen für die Ausbil-
dung und für die Gewährleistung der 
Aufgaben in der Regelorganisation 
für die Jahre 2016 bis 2018 sicherzu-
stellen. Ein absoluter Schwerpunkt 
ist dabei die Lösung der zahlreichen 
liegenschaftlichen Probleme und die 

strukturelle, organisatorische und 
personelle Absicherung der Ausbil-
dung in der Polizei. Unsere Vorschlä-
ge als GdP Sachsen liegen auf dem 
Tisch. Wir bleiben gesprächsbereit.

Die zu unternehmenden Umset-
zungsmaßnahmen wären umso grö-
ßer, wenn statt 1000, in Wirklichkeit 
über 3000 Stellen mehr zur Verfügung 
gestellt werden würden. Praktisch 
werden aber schon jetzt in den nächs-
ten Jahren 1 270 Stellen plus 550 Stel-
len Wachpolizei zu besetzen sein. 

Der andere Wert ist der Wert der 
Arbeit unserer Kolleginnen und Kol-
legen. Rechtlich geklärt ist, dass die 
verfassungsgemäße Bezahlung si-
cherzustellen bzw. wiederherzustel-
len ist. Aus meiner Sicht ist die 
Wegnahme von Bezügebestandtei-
len wie Weihnachtsgeld rückwir-
kend schnellstmöglich nachzuzah-
len. Zugleich sind ab Juli 2016 
gesetzliche Regelungen zu treffen, 
die einerseits eine amtsangemesse-
ne, aber eben auch attraktive Ver-
gütung sichern. Die Politik wird sich 

entscheiden müssen, welche Image-
kampagne sie führen will. Mein Rat 
wäre eine Entschuldigung und 
praktische Schlussfolgerungen zur 
Untermauerung derselben. Dane-
ben ist die Attraktivität des Polizei-
berufes bzw. der Arbeit im öffentli-
chen Dienst zu verbessern. Das 
Sofortprogramm der Gewerkschaft 
der Polizei  Sachsen kann dafür ge-
meinsame Richtschnur sein. Auch 
hier sind wir gesprächsbereit.

Torsten Scheller 

Auszug aus den eigenen Berechnungen
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Automatische Kennzeichenerken-
nung (AKE) - Fahndungshilfsmittel 
im Spannungsfeld zum Informationel-
len Selbstbestimmungsrecht

Einige Fakten aus der 
Kfz-Fahndung

•	 INPOL in Deutschland 2013: ein-
schließlich Kennzeichen gesucht 
666.537;

•	 davon neu ausgeschriebene Kfz: 
35.696, dauerhaft entwendet 
19.395;

•	 davon Sachsen 1.756 und Bayern 
964;

•	 SIS-Ausschreibungen zum 1. April 
2015: 3,308 Million Kfz  plus 2,54 
Million Kennzeichen, davon aus 
Deutschland 252.211 Kfz und 
711.878 Kfz-Kennzeichen;

•	 SIS-Fahndungstreffer in Deutsch-
land in 2013: 8.011, davon 42 Pro-
zent (= 3.364 ) Kfz;

•	 Abfragen aus Bayern 2014: knapp 
über 35 Millionen insbes. aufgrund 
der AKE;

Fahndung der Polizei durch:

•	 Abfragen per Funk/Telefon bei Ein-
satzzentralen im Rahmen des Au-
ßendienstes;

•	 Abfragen aller in der polizeilichen 
Sachbearbeitung erlangten Kfz-
Kennzeichen (ebenso wie Personen 
und sonstige Sachnummern);

•	 Automatisierte Abfragen im Rah-
men der automatisierten VOWi-
Sachbearbeitung;

•	 Abarbeitung Fahndungstreffer 
beim KBA (Halteranfragen insbe-
sondere bei Zulassungsverfahren, 
i.d.R. SIS-Treffer anhand Fahrge-
stellnummern bei Zulassung eines 
im Ausland entwendeten Kfz in 
Deutschland);

•	 Sonderfahndungsaktionen (mitun-
ter schengen- bzw. bundesweit mit 
Schwerpunktkontrollen);

•	 Verkehrswegefahndung in Bayern 
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Nr. 5 Po-
lizeiaufgabengesetz Bayern (PAG), 
ist zum Beispiel auch die Rechts-
grundlage für die sogenannte 
„Schleierfahndung“;

•	 AKE (Lösung wg. hohem Verkehrs-
aufkommen, die Abfrage durch 
eine Streife ist doch oft dem „Zu-
fall“ bzw. dem „Gespür“ des Beam-
ten überlassen);

Automatische kennzeichenerfassung

AKE-Anlagen (Angaben Bayerns 
im Verfahren vor dem BVerwG):

•	 Stationär 22-mal an Schilderbrü-
cken, decken 30 Fahrspuren ab (an 
12 Standorten);

•	 Mobil in Fahrzeug fest eingebaut 
(PP München) oder Anlage wird 
analog Mess-Sonde an vorbereitet-
em Standort eingehängt bzw. auf 
Stativ aufgebaut (3 Anlagen);

Treffer-Statistik (Beispiele)

•	 AKE-Treffer im Bereich Oberbay-
ern:

•	 2 Anlagen A 8/Ost München-Salz-
burg bzw. Salzburg-München)

•	 2010: von 90 sichergestellten Fahr-
zeugen 17 nach AKE-Treffer

•	 2011: von 149 Fahrzeugen 32 nach 
AKE-Treffer

•	 2012: von 90 
Fahrzeugen 15 
nach AKE-Tref-
fer

•	 2013: nur 10 
A K E - Tr e f f e r 
(Anlagen sehr 
oft ausgefallen)

•	 2014: bis 
31.10.14 von 
133 Fahrzeugen 
70 (!!!) infolge 
AKE.

•	 Bayernweit cir-
ca 8 Millionen 
Abfragen pro 
Monat mit circa 
500 bis 600 
Treffern bei ins-
gesamt circa 

Schilderbrücke mit AkE

40.000 bis 50.000 
Meldungen durch 
die Anlage (so 
Bayern im Verfah-
ren vor dem BVer-
wG).

Anfangs gab es 
technische 

Probleme, so

Datenübermitt-
lung – zunächst 
kein direkter Zu-
griff auf polizeili-
che Systeme, die 
Fahndungsdaten 
wurden auf Da-
ten-CD gespielt 

und alle 3 bis 4 Tage die aktuelle CD 
in den AKE-Rechner eingelesen;

Inzwischen Direktzugriff über Da-
tenleitung oder Mobil-Funk (Schnitt-
stelle beim BLKA wie bei Car-PC);

Fahndungstreffer wird per SMS 
bzw. Datenleitung mit Foto und Da-
tensatz an Einsatzzentrale übermit-
telt, dort sofortige Überprüfung und 
gegebenenfalls Einleitung Fahn-
dung;

Anfangs auch oft witterungsbe-
dingte Kennzeichen-Fehler bei star-
kem Regen oder Schneefall (dies ist 
inzwischen dank bester digitaler Auf-
lösung und Infrarot-Technik kein 
Thema mehr), allerdings gibt es sys-
temimmanente Kennzeichenfehler, 
da Abfragen generell ohne Strich, 
z.B. Kennzeichen NE-U 808 – tatsäch-
lich jedoch N-EU 808 in Fahndung;

AkE Mobil – fest eingebaut im Fahrzeug
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Anfängliche Rechtsprobleme

•	 Anfangs neue Technik, Pilotver-
such (Oktober 2002 bis März 2003), 
daher zunächst keine Spezialnorm;

•	 Stützung auf allgemeine Datenver-
arbeitungsregelungen ;

•	 Verkehrswegefahndung i.S. Art. 
13/I/5 PAG;

Datenschutzbeauftragter:

•	 Abgleich nur mit Daten möglich, 
die von Polizei berechtigt erfasst 
werden – daher Abfrage nur dann 
möglich, wenn zugleich Ordnungs-
widrigkeit (Geschwindigkeit);

Rechtsgrundlagen – Übersicht

Besondere Vorschriften
•	 Art. 30 PAG – Datenerhebung durch 

Polizei nur, soweit gesetzliche 
Grundlage dazu besteht – Regelun-
gen zur AKE in Bayern durch PAG-
Änderung in 2005 erfolgt;

•	 Art. 30 Abs. 2 PAG: Grundsätzlich 
offene Datenerhebung beim Betrof-
fenen (Ausnahmen gesetzlich gere-
gelt);

•	 Art. 33 PAG: Besondere Datenerhe-
bung – u.a. Einsatz technischer Mit-
tel;

•	 Art. 33 Abs. 2: Automatische Kenn-
zeichenerfassung, wichtig Satz 5: 
keine flächendeckende Kennzei-
chenerfassung;

•	 Art. 38 PAG –Datenspeicherung – 
sofortige und unwiderrufliche Lö-
schung bei negativer Abfrage nach 
Abs. 3 sowie Verbot Bewegungs-
bild gem. Abs. 3 S. 3, ausgenom-
men bei Anordnung nach Art. 33 
Abs. 2;

•	 Art. 43 PAG Datenabgleich inner-
halb der polizeilichen Datenbestän-
de;

•	 Art. 46 PAG: Automatisierte Ab-
rufverfahren – Abfrage Protokollbe-
stände nach Abs. 2, Protokollierung 
der Abfrage bis max. 1 Jahr, jedoch 
laut Satz 4 keine Protokollierung 

der Abfrage durch AKE und Daten-
verbund mit Bund und anderen 
Bundesländern nach Abs. 3;

Bundesverwaltungsgericht 2014

•	 Gesetzliche Regelungen in Bayern 
sind ausreichend, die Fahndung 
per AKE daher zulässig;

•	 Gericht sieht keinen Rechtseingriff 
gegen Unbeteiligte/Unverdächtige, 
da Daten nur im Arbeitsspeicher 
überprüft und dann sofort gelöscht 
werden, daher ist Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung nicht 
tangiert;

•	 Vergleich mit Polizeibeamten, der 
Verkehr beobachtet – auch hier 
kein Rechtseingriff, zudem Aufnah-
me von hinten ohne Fahrzeuginsas-
sen;

•	 Wenn Maschine Treffer erkennt, er-
folgt SMS bzw. Meldung mit Daten 
und Foto an Einsatzzentrale, dort 
bei negativer Überprüfung eben-
falls sofortige Löschung ohne Auf-
nahme in polizeiliche Datensyste-
me. Anonymität gewährleistet;

•	 Nur bei positivem Treffer Aufnah-
me in polizeilichen Datenbestand, 
dann aber eindeutig gesetzlich ge-
regelt und zulässig (z.B. Sachbear-
beitung Straftat, Gefahrenabwehr 
bei unversichertem Fahrzeug, Ein-
satzabarbeitung);

•	 BVerwG am 22.10.14 – Az. 6 C 7.13
•	 (BayVGH 17.12.12, Az. 10 BV 

09.2641)
•	 Der Kläger zieht jedoch vor das 

Bundesverfassungsgericht.

Ansprechpartner  - Fa. Vitronic, 
Wiesbaden – s.a. www.vitronic.de 

•	 Kosten circa 35.000 € pro Fahrspur 
plus Vorrüstung der Anlage inkl. 
Alarmanlage und gesichertem 
Häuschen für Gerätschaften;

•	 Mobil etwas günstiger – abhängig 
vom Einbauaufwand plus Fahrzeug 
oder eben nur auf Stativ bzw. ana-
log Mess-Sonde Radar.

Peter Schall
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Die Mitgliederversammlung ist je-
des Jahr ein wichtiger Termin im Ge-
werkschaftsleben der Bezirksgruppe 
beim Polizeiverwaltungsamt (PVA). 
Die heranrollende Grippewelle hin-
terließ allerdings einige Spuren bei 
der Anzahl der Teilnehmer/innen. 
Dennoch wurde die Versammlung 
frohen Mutes gestartet. Jürgen 
Scherf, Vorsitzender der GdP Bezirks-
gruppe, begrüßte die Mitglieder. Seit 
Jahren ist es Tradition, dass der GdP-
Landesvorsitzende Hagen Husgen  
Gast der Mitgliederversammlung 
PVA ist.

Diesmal musste er sich entschuldi-
gen. Kurzfristig gab es Termine für 
Gespräche mit Politikern, wie nach 
dem Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts in Karlsruhe zur amtsange-
messen Alimentierung (unrechtmäßi-
ge Streichung des Weihnachtsgeldes) 
umgegangen werden soll. Glaubten 
die Politiker anfangs noch, die Sache 
mit dem Weihnachtsgeld sei schnell 
vergessen, entwickelt sich das Thema 
nach dem Urteil in Karlsruhe nun zu 
einer nicht ganz freiwilligen „Image-
kampagne“ der für die Streichung 
verantwortlichen Politiker. Die GdP-
Mitglieder sind gespannt, für welches 
ethische Image sich die sächsischen 
Politiker entscheiden. Nach dem kla-
ren Urteil in Karlsruhe liegt es jetzt in 
den Händen der Politiker.

Im Tätigkeitsbericht ging Jürgen 
Scherf auf die aktuellen Themen aus 
Sicht des PVA ein. Auch wenn das 
PVA nicht im operativen Polizeige-
schäft so massiv eingebunden ist, wie 
die Polizeidirektionen oder die Be-
reitschaftspolizei, die alltägliche Rea-
lität hinterlässt auch ihre  Spuren bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des PVA.

Die Arbeitsbelastung nimmt zu, 
denn nicht zuletzt durch die Flücht-
lingskrise sind zum Beispiel zusätzli-
che Ausrüstungen und Ausstattungen 
zu beschaffen, die noch vor 2015 kein 
Thema waren.

Ja, diese neue Ausstattung und 
Ausrüstung ist eine gute Nachricht 
für die sächsische Polizei.

Dass eine solche Ausrüstung in un-
serer Gesellschaft notwendig gewor-
den ist, ist es nicht.

Terroranschläge wie in Paris, linker 

Analysen, ziele, Beschlüsse – Mitglieder- 
versammlung beim PvA – eine starke truppe

und rechter Extremismus und die Fol-
gen der Flüchtlingskrise erzeugen ei-
nen Druck des Faktischen. Deshalb 
muss sich auch die sächsische Polizei 
die Frage stellen: Wo hört Polizei auf 
und wo fängt Armee an? Diese Frage 
wird zu beantworten sein. Und mit 
Blick auf die deutsche Geschichte ist 
dies eine sehr ernste Frage.

Die IT der sächsischen Polizei 
konnte 2015 einen Sieg feiern. Die 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Fachbereich 4.4 der Sächsischen In-
formatik Dienste (SID) wurden in die 
sächsische Polizei zurückgeführt. Fast 
acht Jahre hat dieser Entscheidungs-
prozess gedauert. Die Aufgaben, die 
es  nun zu lösen gilt, sind gigantisch. 
Allein das Projekt Polizei IT 2020 hat 
sich gewaschen.

Da ist nicht nur der Tausch von Ser-
vern, Druckern und Arbeitsplatz-PCs. 
Hier muss vom Büroprogramm bis zur 
weiteren Sicherung der Funktionsfä-
higkeit der vielen polizeilichen Fach-
anwendungen viel beachtet werden. 
Ein Blick in die Vergangenheit (REIS 
2007 und APC 2008)  zeigt unter wel-
chen Anstrengungen dies damals ge-
stemmt wurde. Allerdings war das 
noch vor der Neuorganisation und 
dem damit verbundenen weiteren 
Personalabbau und in einer ganz an-
deren gesellschaftlichen Gesamtsitu-
ation. Wir sind dazu verdammt, dass 
uns dieses Projekt dennoch gelingt, 
denn es hängt nichts weniger als die 
Arbeitsfähigkeit der sächsischen Poli-
zei davon ab.

Die IT-Industrie ist sich unserer Ab-
hängigkeit absolut bewusst. Irgend-
welche Rücksicht auf langsame Kun-
den ist in deren Geschäftsmodell 
nicht vorgesehen. Jeder weiß: Der 
Rechner, den ich heute aus dem Ge-
schäft nach Hause trage, ist bereits 
veraltet, weil die PC-Firmen schon 
längst die nächste Generation zusam-
menschrauben. Daran lässt sich nichts 
ändern.

Die Frage der Abhängigkeit von 
der Privatwirtschaft stellt sich auch 
bei den Werkstätten für Kfz und IT 
der sächsischen Polizei. Eigenleis-
tung und Unabhängigkeit oder 
Fremdleistung und Abhängigkeit. Ei-
gentlich sollte dies für einen Sicher-
heitsbereich wie die Polizei in Zeiten 

einer allgegenwärtigen Terrorgefahr 
keine Frage sein. Schon gar nicht die 
Frage, ob Wirtschaftsinteressen über 
Sicherheitsinteressen stehen können. 
Aber noch schwingt das Pendel der 
Entscheidung über dieser Frage.

Die Gewerkschaft der Polizei ist 
ganz klar gegen Privatisierungen. Die 
sächsische Polizei braucht gerade in 
Zeiten der Terrorgefahr und zuneh-
mender Destabilisierung in Deutsch-
land, Europa und der Welt eigenstän-
dige, leistungsfähige und damit 
unabhängige Ressourcen im Werk-
stattbereich.

Was nun in der Mitgliederver-
sammlung folgte, ist fast schon jährli-
che Routine. Der Kassenbericht wur-
de beschlossen. Unter uns: Es sieht 
gut aus!

Im Tagesordnungspunkt, „Anträge 
aus den Gruppen/in Beschlüsse“ 
wurden die Kandidaten für den Vor-
stand der Bezirksgruppe vorgestellt, 
da im Frühjahr diesen Jahres in Vor-
bereitung des Landesdelegiertenta-
ges eine Wahl erfolgen wird. In die-
sem Zusammenhang wurden die 
Delegierten für den Landesdelegier-
tentag vornominiert. Ebenso wurden 
die Vorschlagslisten der Beamten und 
der Beschäftigten für die Wahl 2016 
des örtlichen Personalrates beim PVA 
beschlossen.

Es folgten zahlreiche weitere Be-
schlüsse, die alljährlich durch die 
Mitgliederversammlung zu erneuern 
sind. Nach den aktuellsten Informati-
onen aus dem Geschäftsführenden 
Landesvorstand und dem Landesvor-
stand sowie Informationen aus dem 
GdP-Rechtsschutz war das Ende der 
Tagesordnung mit dem Punkt „Sons-
tiges“ erreicht. Sachlich und zielori-
entiert wurden die Tagespunkte ab-
gearbeitet.

Die Aufgaben für 2016 sind abge-
steckt. Die Versammlung endete 
nicht nur mit der gestärkten Gewiss-
heit, dass die „Bezirksgruppe Polizei-
verwaltungsamt“ mit klaren Be-
schlüssen ihre Ziele definiert hat, 
sondern auch mit der Erkenntnis, 
welche starke Gemeinschaft die Mit-
glieder der Gewerkschaft der Polizei 
Sachsen gemeinsam bilden.

Torsten Scheller
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BEziRkSgRUPPE zWiCkAU

Liebe Kolleginnen und Kollegin-
nen!

Das Jahr ist schon ziemlich weit 
fortgeschritten, trotzdem sei es mir 
gestattet, Euch und Ihnen ein erfolg-
reiches Jahr zu wünschen. Wichtige 
Ereignisse stehen an, die unsere ge-
werkschaftliche Arbeit und unsere 
Solidargemeinschaft prägen und be-
einflussen werden. Erinnert sei hier 
an die Wahlen zu den Personalvertre-
tungen in der sächsischen Polizei im 
Mai und an den Landesdelegierten-
tag im Oktober 2016.

LANDESkASSiERER

Beitragsanpassung 2016
Wir haben ein ereignisreiches Jahr 

hinter uns gebracht, das uns auch fi-
nanziell gefordert, aber nicht überfor-
dert hat. 

Damit das so bleibt, hat der Ge-
schäftsführenden Landesvorstandes 
in seiner Sitzung im Januar 2016 ge-
mäß unserer Satzung beschlossen, 
mit Wirkung vom Monat März 2016 
eine Beitragsanpassung im Sinne des 
Tarifvertrages der Länder II. Stufe 
zum 1. März 2016 durchzuführen. 
Diese Einführung entspricht den Re-
geln unserer Finanzordnung und dem 

geschäftsmäßigen Ablauf in unserer 
Gewerkschaft, sie erfolgt geschlossen 
nach der Stichtagsregelung.

Die veränderten Beitragssätze gel-
ten gemäß den Besoldungsstufen und 
den Engeltgruppen in der jeweiligen 
Beitragstabelle und sind in den Kreis- 
und Bezirksgruppen einsehbar.

Für Fragen stehe ich gern persön-
lich und telefonisch zur Verfügung.

Euer Landeskassierer
Udo Breuckmann

Einladung zur Mitgliederversammlung der 
Bezirksgruppe 

der gdP zwickau
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit lade ich Euch recht herzlich zu unserer Mitgliederversammlung ein.

Tagesordnung:

Begrüßung
1. Bericht des Vorstandes
2. Diskussion
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes und des Kassierers
5. Vorstellung der Kandidaten 
     Vorsitzender, 
     Stellvertreter, 
     Kassierer, 
     Beisitzer
6. Wahl des Vorstandes
7. Wahl der Delegierten zur Landesdelegiertenkonferenz im Oktober 2016
8. Schlusswort des neuen Vorsitzenden

Wann: 26. April 2016, 16.00 Uhr (bis ca. 18.00 Uhr)
Wo:  Gaststätte „Bowling am Froschpark“ in Zwickau, Himmelfürststraße 5

Im Namen des Vorstands 
Hans-Peter Scheidler 

Bezirksgruppenvorsitzender
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Umgang mit eingeschräkt Dienstfähigen in ...
… Thüringen

Zur Gewährleistung eines landes-
einheitlichen, transparenten und 
nachvollziehbaren Verfahrens zur 
Prüfung der Polizeidienstfähigkeit 
wurde 2014 für die Thüringer Polizei 
das „Vier-Stufen-Modell“ einge-
führt.  Berücksichtigt wurden hier 
die einschlägigen Normen des Sozi-
algesetzbuchs (SGB IX), des Beam-
tenstatusgesetzes (BeamtStG), des 
Thüringer Beamtengesetzes (ThürBG) 
sowie der Polizeidienstvorschrift 
PDV 300. Der bisherige zweijährige 
Prognosezeitraum zur Beurteilung 
der Polizeidienstfähigkeit wurde auf 
sechs Monate abgesenkt und den 
Regelungen zur allgemeinen Dienst-
fähigkeit angepasst. Darauf Bezug 
nehmend soll das Verfahren zur Prü-
fung der Polizeidienstfähigkeit, un-
ter Berücksichtigung des Grundsat-
zes der Verhältnismäßigkeit im 
jeweiligen Einzelfall, eingeleitet 
werden, wenn Polizeivollzugsbeam-
te krankheitsbedingt keinen Dienst 
leisten, die Durchführung des BEM 
aussichtslos erscheint oder der Be-
troffene zur Erfüllung der Dienstge-
schäfte aufgrund gesundheitlicher 
Einschränkungen nicht mehr fähig 
ist. Die Möglichkeit zur Weiterver-
wendung polizeidienstunfähiger Be-
amter auf Lebenszeit im Polizeivoll-
zugsdienst bleibt nach § 105 Abs. 2 
ThürBG auch im neuen Recht weiter 
erhalten. Es soll dem Grundsatz „Re-
habilitation vor Versorgung“ Rech-
nung tragen. Im gesamten Verfahren 
erfolgt die Beteiligung der Personal-, 
der Gleichstellungs- und der Schwer-
behindertenvertretungen entspre-
chend den gesetzlichen Regelungen. 
Die Suche nach geeigneten Dienst-
posten für den Betroffenen erstreckt 
sich auf alle Vollzugs- und Verwal-
tungsdienstposten der eigenen Be-
hörde und des Geschäftsbereichs 
sowie der gesamten Thüringer Lan-
desverwaltung einschließlich not-
wendiger Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen. Doch leider wird in 
Thüringen diese Möglichkeit man-
gels vorhandener Verwaltungsstel-
len viel zu selten genutzt. 

Monika Pape 

... Sachsen-Anhalt
Gemäß § 107 LBG LSA sind Poli-

zeivollzugsbeamte dienstunfähig, 
wenn sie den besonderen gesund-
heitlichen Anforderungen für den 
Polizeivollzugsdienst nicht mehr ge-
nügen und nicht zu erwarten ist, dass 
sie ihre volle Verwendungsfähigkeit 
innerhalb von zwei Jahren wiederer-
langen, es sei denn, die auszuüben-
de Funktion erfordert bei Beamten 
auf Lebenszeit die besonderen An-
forderungen auf Dauer nicht mehr 
uneingeschränkt. 

Unter Heranziehung eines Urteils 
des BVerwG vom 3. 3. 2005 – 2 C 4/04 
sind in der Verwaltungspraxis die all-
gemeinen Anforderungen an die Tä-
tigkeit eines Polizeivollzugsbeamten 
(u. a. Tragen der  Waffe, Tauglichkeit 
für den Wechselschichtdienst, An-
wendung körperlichen Zwangs, Füh-
ren eines Dienst-Kfz einschl. Sonder-
wegerechte, schnelles zuverlässiges 
und adäquates Reagieren auf unter-
schiedliche Einsatzsituationen und 
schnelles Treffen adäquater Entschei-
dungen) für die Beurteilung der Poli-
zeidienstfähigkeit maßgeblich. Ge-
mäß § 26 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG sind 
polizeidienstunfähige Polizeivoll-
zugsbeamte in den Ruhestand zu ver-
setzen. 

Für polizeidienstunfähige Polizei-
vollzugsbeamte wird zur Vermei-
dung einer Versetzung in den Ruhe-
stand nach den Regelungen des § 26 
BeamtStG die Möglichkeit der Ver-
wendung in einer anderen  Laufbahn 
(in erster Linie der Laufbahn des all-
gemeinen Verwaltungsdienstes) ge-
prüft. Bei bestehender gesundheitli-
cher Eignung und Erwerb der 
Befähigung für die neue Laufbahn, 
nachgewiesen durch die erfolgreiche 
Teilnahme an einer Qualifizierungs-
maßnahme über die Personalvermitt-
lungsstelle, erfolgt eine entsprechen-
de Verwendung in Bereichen der 
Landesverwaltung mit entsprechen-
dem Personalbedarf. Eine begrenzte 
Dienstfähigkeit gemäß § 27 Be-
amtStG kommt für den Polizeivoll-
zugsdienst nicht in Betracht. 
  

Dominik Furrington

... Sachsen 
Gemäß § 138 des Sächsischen Beam-

tengesetzes (SächsBG) vom 18. Dezem-
ber 2013 ist ein Beamter des Polizeivoll-
zugsdienstes dienstunfähig, wenn er 
den besonderen gesundheitlichen An-
forderungen für den Polizeivollzugs-
dienst nicht mehr genügt und nicht zu 
erwarten ist, dass er seine volle Dienst-
fähigkeit innerhalb zweier Jahre wie-
dererlangt (Polizeidienstunfähigkeit), 
es sei denn, die auszuübende Funktion 
erfordert bei Beamten auf Lebenszeit 
diese besonderen gesundheitlichen An-
forderungen auf Dauer nicht mehr un-
eingeschränkt. Gemäß § 26 Abs. 1 Be-
amtenstatusgesetz (BeamtStG) kann 
der Beamte auch auf eigenen Antrag in 
den Ruhestand versetzt werden. Hier 
wird die Dienstunfähigkeit dadurch 
festgestellt, dass sein unmittelbarer 
Dienstvorgesetzter, soweit erforderlich 
nach Einholung eines Gutachtens eines 
Amtsarztes, Polizeiarztes, anderen be-
amteten Arztes oder in Ausnahmefällen 
eines Facharztes über den Gesund-
heitszustand, erklärt, er halte ihn nach 
pflichtgemäßem Ermessen für dauernd 
unfähig, seine Dienstpflichten zu erfül-
len. Die über die Versetzung in den Ru-
hestand entscheidende Behörde ist an 
die Erklärung des unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten nicht gebunden; sie 
kann auch andere Beweise erheben. 
Die Polizeidienstunfähigkeit gemäß § 
138 SächsBG wird aufgrund des Gut-
achtens eines Amtsarztes, eines Polizei-
arztes, eines anderen beamteten Arztes 
oder in Ausnahmefällen eines Facharz-
tes festgestellt. Aus der Polizei des Frei-
staates Sachsen sind deshalb in den 
letzten fünf Jahren durchschnittlich 40 
Beamte in den Ruhestand versetzt wor-
den. Zur Feststellung der Polizeidienst-
unfähigkeit wird in Sachsen grundsätz-
lich der Polizeiarzt beauftragt. Dies 
erfolgt auf der Grundlage der Polizei-
dienstvorschrift 300 „Ärztliche Beurtei-
lung der Polizeidiensttauglichkeit und 
der Polizeidienstfähigkeit“ (PDV 300, 
Ausgabe 2012). Die gutachterliche Tä-
tigkeit der Polizeiärzte ist entsprechend 
gestiegen. Eine mögliche Wiederein-
gliederung durch Überprüfung, ob die 
Polizeidienstunfähigkeit noch besteht, 
erfolgt ebenfalls. Torsten Scheller


